
 
 

HERBORNER MINERALIENFREUNDE e.V. 
 

 
 
 

28. INTERNATIONALER MINERALIENTAUSCHTAG 

 

22. HERBORNER MINERALIENBÖRSE  

 

1. u. 2. April 2023 

jeweils 10°° - 17°° UHR 

 

Bürgerhaus 35745 Herborn – Merkenbach 
 

 
Eintritt frei! 

 

Sonderausstellung an beiden Tagen: 
 

„Bleimineralien“ 
 

 

Preiswerte Getränke, Imbiß, Kaffee und Kuchen in unserer 
Kantine 

 

„MIR FREUE SICH“ AUF IHREN BESUCH! 
 
 
 

Veranstalter:  Herborner Mineralienfreunde e.V. 

Börsenleitung:  Jens Schneider, Bachstr. 9, D-35792 Löhnberg 

    Paul Djalek, Sonnenweg 4, D-35614 Asslar – Werdorf 

e-mail-Kontakt:  jcs.dr@t-online.de      oder  paul.djalek@gmx.de 

mailto:jcs.dr@t-online.de
mailto:paul.djalek@gmx.de


ANMELDUNG 
 

28. INTERNATIONALER MINERALIENTAUSCHTAG (SAMSTAG, 01. 04. 2023) 

22. HERBORNER MINERALIENBÖRSE (SONNTAG, 02. 04. 2023) 

BÜRGERHAUS 35745 HERBORN - MERKENBACH 
 

 
 
 
 
 
 

  Tel.:  06471-8478 

  e-mail: jcs.dr@t-online.de 

 
 
bitte vollständig ausgefüllt, gut leserlich und unterschrieben (Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen bitte 
bestätigen!) mit der Post oder per e-mail an die obige Adresse zurücksenden. 

 

__________________________________________________________________________für Postversand mit Fensterumschlag hier falten!____________ 
 

 

 
 

Telefonverbindung(en): 

 
e-mail/homepage:    

 

Sammler/Sammlerin:  ja    nein 

Händler/Händlerin:    ja    nein 

Sammelgebiet: 
 

 
 

 

VERBINDLICHE ANMELDUNG ZUM 

TAUSCHTAG (01.04.2023) 
 

 

VERBINDLICHE ANMELDUNG ZUR 

BÖRSE (02.04.2023) 
 

Anzahl benötigter Tische (1,20 x 0,70 m): 

  ∑€ ________ (€ 10.- pro Tisch) 

 

Anzahl benötigter Tische (1,20 x 0,70 m): 

  ∑€ _________ (€ 25.- pro Tisch) 
 

Tauschangebot: 
 

 

Ausstellungsgut:  Mineralien   Fossilien 

     Edelsteine   Bergbauartikel 

     Sammlerausrüstung/Zubehör 

Kurzbeschreibung, Schwerpunkte: 

 

 
 

 
 

 

 Ich habe die Teilnahmebedingungen erhalten und zur Kenntnis genommen 
 

 Ich überweise €  __________  bis 28.02.2023 auf folgendes Konto der Mineralienfreunde Herborn: 
 

  IBAN: DE28 5139 0000 0033 5508 04   BIC: VBMHDE5F  
 
 

 Stichwort: „Börse/Tauschtag 2023“ 

 Erst nach Überweisung ist die Tischreservierung für den Veranstalter verbindlich! 
 

Ort, Datum:      rechtsverbindliche Unterschrift: 
 

 

__________________________________ ____________________________________ 

 
 

 

Herborner Mineralienfreunde e.V. 
 

c/o Dr. Jens Schneider 
 

Bachstraße 9 
 

D-35792 Löhnberg 
 

  

 



 
HERBORNER MINERALIENFREUNDE e.V. 

 

Teilnahmebedingungen 
 

28. INTERNATIONALER MINERALIENTAUSCHTAG (SAMSTAG, 01. 04. 2023) 
22. HERBORNER MINERALIENBÖRSE (SONNTAG, 02. 04. 2023) 

BÜRGERHAUS 35745 HERBORN - MERKENBACH 
 

Veranstalter:  Herborner Mineralienfreunde e.V. 
 

Leitung:   Paul Djalek, Sonnenweg 4, D-35614 Asslar – Werdorf 

    Jens Schneider, Bachstr. 9, D-35792 Löhnberg 
e-mail-Kontakt:  paul.djalek@gmx.de oder      jcs.dr@t-online.de 
 

Bankverbindung:  IBAN: DE28 5139 0000 0033 5508 04     BIC: VBMHDE5F 
 

01 Teinehmer/Aussteller 
 

Am Tauschtag teilnehmen können Mineralien und Fossiliensammler. Aussteller der Börse können Fachhändler 
sowie Mineralien und Fossiliensammler mit unter Punkt 02 spezifiziertem Ausstellungsgut sein. 

 

02 Ausstellungsgut 
 

Tauschtag: nur Mineralien und Fossilien, kein Schmuck, Kunsthandwerk, Esoterik-Artikel oder andere artfremde 
Ware. Börse: vom Ordnungsamt genehmigt: Mineralien, Fossilien, Edelsteine, Systematik, Sammlerzubehör (z.b. 
Kästchen, Literatur, Optik, Werkzeug, Software, Bergbauartikel, historische Unterlagen etc.), vom Ordnungsamt 
nicht genehmigt: Schmuck, Kunsthandwerk, Esoterik-Artikel und andere artfremde Ware. 

 

03 Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich an die Veranstaltungsleitung. Die schriftliche Teilnahmebestätigung erfolgt 
spätestens drei Wochen vor dem Börsentermin bzw. nach Eingang der Standkosten, siehe Punkt 05. 

 

04 Kosten 
 

Tauschtag: Jeder Tisch (120 x 70 cm) kostet 10,00 € für die Dauer der Veranstaltung, es können pro Teilnehmer 
maximal 2 Tische vergeben werden. Börse: Jeder Tisch (120 x 70 cm) kostet 25,00 € für die Dauer der 
Veranstaltung. Bei Überbuchung erfolgt eine schriftliche Benachrichtigung. Die Tischreservierung ist erst nach 
Bezahlung/Überweisung (spätestens 28. Februar 2019) für die Veranstalter verbindlich, Bankverbindung siehe 
oben. 

 

05 Standgestaltung und Aufbau 
 

Der Veranstalter stellt dem Aussteller die bestellte und später bestätigte Tischzahl zur Verfügung. Aus technischen 
Gründen müssen bei Tischlängen über 4 Tische die Stände u.U. um die Ecke aufgebaut werden. Der Aufbau am 
Tauschtag kann um 8°°, am Börsentag um 7°° Uhr beginnen. Sorgen Sie bitte für eine Tisch- und Frontab-
deckung bis zum Boden. Eine Tischverbreiterung in den Freiraum hinter den Tischen ist mit der Veranstaltungs-
leitung abzusprechen. Tischüberbau in die Gänge ist nicht erlaubt. Stromverbrauch pro Tisch: max. 200 Watt. 
Tische, die freigeblieben sind, werden nach 9:30 Uhr anderweitig vergeben. Untervermietung ist nicht möglich. Vor 
Börsenbeginn müssen die Park- und Halteplätze vor der Halle geräumt werden. Ausreichend Parkfläche ist in der 
Umgebung der Halle vorhanden.  

 

06 Abbau 
 

Ab 17:00 Uhr – bitte nicht früher! Sammler, die erst nachmittags kommen können, sollen auch noch ein gutes 
Tausch/Börsenangebot vorfinden Bei Verlassen des Standes bitte Abfälle und Müll selbst entsorgen. 

 

07 Auflagen 
 

Jeder Aussteller verpflichtet sich durch Unterschrift auf der Anmeldung, für seinen Ausstellerplatz und seine 
Ausstattung die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften, die feuer- und baupolizeilichen, sowie die 
ordnungsamtlichen Vorschriften einzuhalten. Der Aussteller hat am Stand ein Schild mit kompletter Anschrift 
bereitzuhalten. Ferner besteht Preisauszeichnungspflicht für alle angebotenen Produkte. Zoll und steuerrechtliche 
Regulierung ist Sache des Ausstellers. 

 

08 Haftung 
 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen– und Sachschäden oder am Ausstellungsgut. Notwendige 
Versicherungen sind Sache des Ausstellers, der auch für alle von ihm oder seinen Beauftragten verursachten 
Schäden am festen oder beweglichen Inventar der Halle, insbesondere auch für die vom Veranstalter angemietete 

Standausstattung haftet. 
 

09 Hausrecht, Ansprüche, Gerichtsstand 
 

Zur Wahrung eines geordneten Ablaufs der Veranstaltung liegt das Hausrecht beim Veranstalter. Eventuelle 
Ansprüche gegen ihn sind innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung anzuzeigen und gelten danach als 
verwirkt. Gerichtsstand ist Herborn. 

 

Mit Unterschrift auf der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen 01 – 09 akzeptiert. 

mailto:jcs.dr@t-online.de

